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Vorwort der Herausgeber

20 Jahre Grundrechte-Report

Zum Verfassungstag des Grundgesetzes am 23. Mai wurde
1997 an seinem Geburtsort im Museum Koenig in Bonn der
erste Grundrechte-Report der Öffentlichkeit vorgestellt, ver-
antwortet von den vier Bürgerrechtsorganisationen Huma-
nistische Union, Gustav-Heinemann-Initiative, Komitee für
Grundrechte und Demokratie sowie Bundesarbeitskreis Kriti-
scher Juragruppen. Seit 2002 hat sich der Herausgeberkreis er-
weitert um die Bürger- und Menschenrechtsorganisationen Pro
Asyl, Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein, Ver-
einigung Demokratischer Juristinnen und Juristen, Internatio-
nale Liga für Menschenrechte und Neue Richtervereinigung.

Das Vorwort des ersten Grundrechte-Reports, welches die
Idee und Leitlinie dieser Publikation aufzeigt, wird in diesem
Band wieder abgedruckt.

Die offiziellen Verfassungsschutzberichte der Inlandsgeheim-
dienste des Bundes und der Länder suggerieren jedes Jahr, sie
stellten die Gefährdungen unseres demokratischen Rechts-
staats durch verfassungsfeindliche und extremistische Bestre-
bungen und Bürger dar. Jedoch weit gefehlt: Die wirklichen
Gefährdungen unserer freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung und damit der Grundrechte und des Rechtsstaats ge-
hen vielmehr im Wesentlichen von staatlichen Institutionen
aus, angebliche verfassungswidrige und extremistische Bestre-
bungen und Organisationen haben zu keinem Zeitpunkt ernst-
haft unseren demokratischen Staat gefährden können, so wie
auch zu keinem Zeitpunkt behördliche Verfassungsschützer
wirklich die Verfassung schützen können. Dies können und
müssen die für unsere Grund- und Freiheitsrechte engagierten
Bürgerinnen und Bürger selbst tun.

Verräterisch ist auch, dass Innenpolitiker und Verfassungs-
schützer von der Bekämpfung des »Extremismus« sprechen,
einem Begriff, den es weder in der Verfassung noch im Verfas-
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sungsschutzgesetz gibt. Dies ist kein juristisch fassbarer und
schon gar kein verfassungsrechtlicher Begriff, sondern ein rei-
ner politischer Kampfbegriff, wie das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Beschluss vom 8. Dezember 2010 ausgeführt
hat (Az. 1 BvR 1106/08): Dem Begriff des Extremismus »fehlt
es an bestimmbaren Konturen. Ob eine Position als rechtsext-
remistisch – möglicherweise in Abgrenzung zu ›rechtsradikal‹
oder ›rechtsreaktionär‹ – einzustufen ist, ist eine Frage des po-
litischen Meinungskampfes und der gesellschaftswissenschaft-
lichen Auseinandersetzung. Ihre Beantwortung steht in unaus-
weichlicher Wechselwirkung mit sich wandelnden politischen
und gesellschaftlichen Kontexten und subjektiven Einschät-
zungen.« Politische, gesellschaftliche, subjektive Auffassungen
zu bekämpfen darf aber nicht Aufgabe des Staates und der
Sicherheitsbehörden sein. Die Auseinandersetzung mit solchen
Auffassungen ist Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, der Ge-
sellschaft, der Parteien.

Die Einschränkungen und Gefährdungen der Grund- und
Freiheitsrechte unserer Verfassung werden – wie jedes Jahr –
auch in diesem 20. Grundrechte-Report an Beispielsfällen dar-
gestellt. Martin Kutscha beleuchtet übergreifend die Entwick-
lung einiger Grundrechte in den letzten zehn Jahren, Ulrike
Donat schildert in einer Langzeitperspektive die Entwicklung
oder besser das Auf-der-Stelle-Treten der demokratischen Bür-
gerbeteiligung. In den einzelnen Beiträgen geht es wie seit
20 Jahren um Verletzungen des Demonstrations- und Ver-
sammlungsrechts, um die überhandnehmende Überwachung
und damit die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, nament-
lich des Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung,
um Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, um die
Trennung von Staat und Kirche, um die Gefährdung des Sozi-
alstaats und – wie könnte es im Jahre 2015, über das dieser
Grundrechte-Report berichtet, anders sein – um die Übergriffe
und Gefährdungen durch die Sicherheitsbehörden und Ge-
heimdienste und um die Verletzung der Menschenrechte von
Flüchtlingen. Gegen das schon rechtlich bis zur Unkenntlich-
keit ausgehebelte Grundrecht auf Asyl wird alltäglich versto-
ßen.
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Typisch auch für die deutsche Politik ist ein Zitat des briti-
schen Premierministers, David Cameron, vom vergangenen
Jahr: »Wollen wir in unserem Land Kommunikationsmittel
zwischen Menschen erlauben, die wir (als Staat) nicht lesen
können? Meine Antwort auf diese Frage ist: Nein, wir dürfen
das auf keinen Fall erlauben.« Deutlicher kann man den Be-
fund, dass es der Staat ist, der die Grund- und Freiheitsrechte
gefährdet, kaum formulieren und belegen, haben doch auch
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat trotz der Aufhe-
bung der Vorratsdatenspeicherung durch das Bundesverfas-
sungsgericht und durch den Europäischen Gerichtshof erneut
ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet, über
welches Fredrik Roggan kritisch in diesem Report berichtet.
Das Menschenbild des Grundgesetzes ist ein anderes: Men-
schenwürde und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit gewährleisten dem Einzelnen das Recht, vom Staat
in Ruhe gelassen zu werden, solange er nicht durch sein Ver-
halten Anlass zum Einschreiten gibt (BVerfGE 27, 1, 7); er darf
nicht ohne konkreten Anlass beschattet, überwacht und ausge-
forscht werden.

Wurde der Grundrechte-Report in den vergangenen 20 Jah-
ren häufig als alternativer Verfassungsschutzbericht bezeich-
net, so muss es inzwischen richtig heißen: Der Grundrechte-
Report ist der wahre Verfassungsschutzbericht. Und die Aussa-
ge im Vorwort zum ersten Grundrechte-Report gilt heute wie
damals: Ausgangspunkt für die staatlichen Verfassungsschutz-
berichte sind angebliche Sicherheitsbedürfnisse; Ausgangs-
punkt für den Grundrechte-Report sind Menschenwürde,
Grundrechte und demokratischer Rechtsstaat. Denn: »Der
Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit
zu gewinnen, wird beides verlieren« (Benjamin Franklin, Ver-
fassungsvater der USA).
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Vorwort des 1. Grundrechte-Reports 1997

Till Müller-Heidelberg

Wer schützt die Verfassung?

Jahr für Jahr legen der Bundesinnenminister und seine Länder-
kollegen ihre Verfassungsschutzberichte vor. In ihnen wird der
Öffentlichkeit dargelegt, welche »Erkenntnisse« die deutschen
Verfassungsschutzbehörden über verfassungsfeindliche oder
-widrige Bestrebungen von Bürgerinnen und Bürgern oder Or-
ganisationen gewonnen haben. Dieser Informationen bedürfe
es – so Bundesinnenminister Kanther im letzten Verfassungs-
schutzbericht vom August 1996 –, »weil die Gegner unserer
Verfassung nicht selten ihre wahren Ziele verschleiern, Schein-
bekenntnisse zum Grundgesetz ablegen oder durch Umwer-
tung von Verfassungsnormen, politischen und juristischen Be-
griffen vermeintlich als Verfechter demokratischer Prinzipien
auftreten«. Die Botschaft ist eindeutig: Verfassungsfeindlich
gesinnte Bürgerinnen oder Bürger gefährden unsere freiheitlich
demokratische Grundordnung, deren Kernbestand sich aus
den Grundrechten unserer Verfassung ergibt, und die zuständi-
gen Behörden des Bundes und der Länder müssen die so be-
drohte Verfassung schützen. Der Bürger als Sicherheitsrisiko,
Vater Staat als Beschützer.

Das Gegenteil jedoch ist richtig. Keine der in den Verfas-
sungsschutzberichten genannten Personen und Organisatio-
nen hat je ernsthaft unsere Verfassung bedroht. Und soweit
sie tatsächlich eine potentielle Gefahr waren, ist sie nicht
durch die Verfassungsschutzbehörden gebannt worden, son-
dern durch den Souverän der Verfassung selbst, das Volk. Die
terroristischen Organisationen, zum Beispiel die RAF, wurden
nicht etwa wirksam durch Verfassungsschutzbehörden be-
kämpft (schon gar nicht wurde irgendeine ihrer Aktionen
durch die Verfassungsschutzbehörden verhindert), sondern sie
fanden mit ihren Gewaltaktionen keinen Widerhall in der Be-
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völkerung und verloren dadurch an Bedeutung. Die scheinba-
ren Anfangserfolge von NPD, DVU und den Republikanern
wurden nicht von Verfassungsschutzbeamten gestoppt, son-
dern von mündigen Wählerinnen und Wählern, die ihre mög-
liche Gefährlichkeit für die Demokratie und Rechtsstaat er-
kannten und ihnen mit dem Stimmzettel eine Abfuhr erteilten,
die sie in die Bedeutungslosigkeit zurückfallen ließ. Und die
stärkste Verfassungsschutzbehörde, die es je auf deutschem
Boden gegeben hat, der Staatssicherheitsdienst der DDR mit
über 100 000 hauptamtlichen Mitarbeitern, hat es nicht fertig-
gebracht, »seine« Verfassung gegen das Volk zu schützen. Der
Schutz der Verfassung und ihrer Grundrechte ist Aufgabe der
demokratisch und rechtsstaatlich engagierten Bürgerinnen
und Bürger selbst, wie es erstmals im Mai 1990 elf Bürger-
rechtsorganisationen aus der damaligen DDR und BRD in ei-
nem gemeinsamen Aufruf erklärt haben (dokumentiert in
Heft 17 der Schriftenreihe der Humanistischen Union: »Weg
mit dem Verfassungsschutz, der (un)heimlichen Staatsge-
walt«).

Während also keine Person und keine Organisation seit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland jemals ernsthaft
ihre freiheitlich demokratische Grundordnung hat gefährden
können, gehen solche Gefährdungen, insbesondere für die Bür-
ger- und Menschenrechte, permanent von staatlichen Organen
aus. Dies ist nicht verwunderlich: Macht neigt dazu – wie wir
seit Montesquieu wissen –, sich auszubreiten, ihre Grenzen zu
sprengen. Die in unserer Verfassung verankerten Grundrechte
sollen davor schützen, dass vorübergehende Nützlichkeitser-
wägungen oder wechselnde Mehrheiten in Parlament und Re-
gierung je nach scheinbarer Opportunität in die Freiheiten der
Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Während die Sicherheits-
behörden des Staates dazu neigen, in jedem Menschen ein Si-
cherheitsrisiko zu sehen, ist das Menschenbild des Grundgeset-
zes der sich frei entfaltende, selbständige und bis zum Beweis
des Gegenteils verfassungstreue Bürger.

Vier deutsche Bürgerrechtsorganisationen – Humanistische
Union, Gustav-Heinemann-Initiative, Komitee für Grundrech-
te und Demokratie sowie Bundesarbeitskreis kritischer Jura-
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gruppen – legen mit diesem Buch erstmals ein gemeinsames
Projekt vor, in dem deutlich werden soll, dass die Grundrechte
und die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht von
Bürgern und ihren Organisationen gefährdet und vom Staat
(den Verfassungsschutzbehörden) geschützt werden, sondern
dass umgekehrt die Gefährdungen von öffentlichen Institutio-
nen ausgehen und der Schutz der Verfassung durch die Bürger
selbst geleistet werden muss! Da die Grundrechte konstitutiv
für den demokratischen Rechtsstaat sind, lohnt es sich, sie zu
verteidigen.

Die staatlichen Verfassungsschutzberichte beleuchten je-
weils das vorausgegangene Jahr. So hält es auch dieser Grund-
rechte-Report aus alternativer Sicht. Nicht sämtliche Fehlent-
wicklungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte werden
nachgezeichnet, sondern das Augenmerk richtet sich auf die
letzten eineinhalb Jahre; auch hier kann der Grundrechte-Re-
port keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die einzel-
nen Beiträge haben exemplarischen Charakter. Sie bewegen
sich auf unterschiedlichen Darstellungsebenen, sind mal fall-
orientierter, mal genereller. Das Grundgesetz schützt den Plu-
ralismus der Wertvorstellungen – dies findet seinen Ausdruck
in den unterschiedlichen kritischen Maßstäben der Autorinnen
und Autoren.

Es geht nicht allein um zahlreiche Eingriffe in die Grund-
rechte durch öffentliche Institutionen; wir fragen auch nach
dem aktuellen Stellenwert der »Staatsziele« des Grundgesetzes
und stellen einige positive Entwicklungen zum Ausbau des de-
mokratischen und freiheitlichen Rechtsstaats dar. Ist es symp-
tomatisch, dass neben bürgerrechtlichen Aktionen (letzter Bei-
trag des Buches) in dieser Positivliste ausschließlich gerichtliche
Entscheidungen, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts,
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte des Euro-
parates und des Gerichtshofes der Europäischen Union, zu
verzeichnen sind? Wie ist es in diesem Zusammenhang zu be-
werten, dass nach den Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zum Kruzifix in Schulen und zum Tucholsky-Zitat
von höchsten staatlichen Repräsentanten verfassungsfeindliche
Kritik am obersten deutschen Gericht geübt und dazu aufgeru-
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fen wurde, seine Entscheidungen durch neue Gesetze in Bayern
oder im Bund zu unterlaufen? Warum fehlt es an gesetzgeberi-
schen Initiativen oder Verwaltungspraktiken, die den demo-
kratischen Rechtsstaat ausbauen statt abbauen?

Ausgangspunkt für die staatlichen Verfassungsschutzberich-
te sind angebliche Sicherheitsbedürfnisse; Ausgangspunkt für
den Grundrechte-Report sind Menschenwürde, Grundrechte
und Rechtsstaat. Denn: »Der Mensch, der bereit ist, seine Frei-
heit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides
verlieren« (Benjamin Franklin, »Verfassungsvater« der USA).
Dieses alljährlich als Kontrapunkt zu den offiziellen Verfas-
sungsschutzberichten deutlich zu machen ist Aufgabe des
Grundrechte-Reports. Themenvorschläge für die nächste Aus-
gabe sind den Herausgebern willkommen.

Martin Kutscha

Grundrechte gegen die Arroganz der Macht –
ein Rückblick auf 20 kämpferische Jahre

Als im Jahre 1997 der erste Grundrechte-Report erschien, lag
der schwerste Eingriff in den Grundrechtskatalog unserer Ver-
fassung gerade vier Jahre zurück: Mit dem verfassungsändern-
den Gesetz vom 28. Juni 1993 war das Grundrecht auf Asyl bis
zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden. Die Gewährleistung
dieses individuellen Rechts in dem neuen Artikel 16a Absatz 1
GG wurde durch die folgenden Absätze per Deklaration aller
anderen EU-Länder sowie weiterer Staaten zu »sicheren Dritt-
staaten« weitgehend zur Bedeutungslosigkeit verurteilt (Kai
Weber, GRR 1997, S. 148). Darüber hinaus ermöglicht Arti-
kel 16a Absatz 3 dem Gesetzgeber, nach Belieben weitere Staa-
ten zu »sicheren Herkunftsstaaten« zu erklären. Diese »Regel-
vermutung« kann der Flüchtling nur entkräften, indem er im
Asylverfahren »Tatsachen« vorträgt, die eine eigene politische
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Verfolgung trotz der Regelvermutung glaubhaft machen. In An-
betracht der den Betroffenen häufig fehlenden Beweismittel ist
dies in den meisten Fällen äußerst schwierig.

Amputation eines Grundrechts mit
hunderttausendfachen Folgen

Es ist diese Grundrechtsamputation, die von der jetzigen Bun-
desregierung als Hauptinstrument benutzt wird, um den aktu-
ellen Flüchtlingsstrom nach Deutschland entsprechend ihren
Vorstellungen eindämmen zu können. Im Oktober 2015 wur-
den per Gesetz weitere Balkanstaaten, nämlich Albanien, Koso-
vo und Montenegro, zu »sicheren Herkunftsländern« erklärt –
obwohl dort ethnische Minderheiten wie z. B. die Roma nach
wie vor von rassistisch motivierter Verfolgung betroffen sind
(vgl. Thomas Hohlfeld, Grundrechte-Report 2015, S. 104).
Selbst ein autoritär regierter Staat wie die Türkei könnte dem-
nächst durch die Aufnahme auf diese Liste geadelt werden,
wenn es nach den Plänen einiger deutscher Politiker geht. Auf
der anderen Seite trägt Deutschland durch Waffenexporte und
durch die Beteiligung an Militärinterventionen zur Destabilisie-
rung von Krisenregionen bei. Die Fluchtursachen werden da-
durch gerade nicht beseitigt – im Gegenteil.

Für alle, die es über die Grenzen nach Deutschland ge-
schafft haben, muss ein weiteres Grundrecht seine Geltungs-
kraft beweisen, nämlich die Garantie der Unantastbarkeit der
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Sie umfasst nicht nur das
Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung, sondern
auch die Gewährleistung des Existenzminimums für alle, die
sich im Geltungsbereich unserer Verfassung aufhalten. Auch
»migrationspolitische« Erwägungen, so mahnte das BVerfG in
seinem Urteil vom 18. 7. 2012, könnten kein Absenken des
Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle
Existenzminimum rechtfertigen. Die Forderung von Marei Pel-
zer (vgl. GRR 2013, S. 29), angesichts dieser wichtigen Leitent-
scheidung zum Umgang des Staates mit Flüchtlingen alle asyl-
und aufenthaltsrechtlichen Instrumente auf den Prüfstand zu
stellen, ist angesichts der heutigen Situation aktueller denn je.



Grundrechte gegen die Arroganz der Macht 21

Schon der Wortlaut der Menschenwürdegarantie des Arti-
kels 1 Absatz 1 GG zeigt, dass die Grundrechte nicht allein
auf die Abwehr ungerechtfertigter staatlicher Eingriffe zielen,
sondern auch Schutzpflichten des Staates begründen. Wir müs-
sen mit dem Paradoxon umgehen lernen, dass der Staat nicht
nur als Verletzer der Freiheitsrechte in Erscheinung tritt, son-
dern auch als deren Förderer und Beschützer in die Pflicht ge-
nommen werden muss. »Freiheitsrechte wären«, daran erinner-
te der ehemalige Verfassungsrichter Helmut Simon schon im
ersten Grundrechte-Report unter Berufung auf das erste Nume-
rus-Clausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, »wertlos oh-
ne die tatsächlichen Voraussetzungen, sie in Anspruch nehmen
zu können.« (Grundrechte-Report 1997, S. 19). Insoweit sind
auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschen-
rechte wichtige Freiheitsrechte, selbst wenn sie sich im Grund-
gesetz nur spärlich finden, aber in internationalen Menschen-
rechtspakten wie z. B. dem UN-Sozialpakt verankert sind (vgl.
Ulrich Finckh, Grundrechte-Report 2008, S. 20). Mit gutem
Grund werden deshalb im Grundrechte-Report auch die Miss-
achtungen der sozialen Grundrechte angeprangert (vgl. Vor-
wort zum Grundrechte-Report 2015, S. 14).

Vom singulären Lauschangriff zur elektronischen
Massenüberwachung

Begleitet von heftigen Protesten wurde im Jahre 1998 Arti-
kel 13 GG erweitert und die Unverletzlichkeit der Wohnung
durch die Zulassung des Großen Lauschangriffs erheblich ent-
wertet (vgl. Ilse Bechthold, Grundrechte-Report 1998, S. 153).
Aber nur wenige Kundige konnten damals voraussehen, dass
dieses als Allheilmittel gegen die »Organisierte Kriminalität«
gepriesene Instrument nur in wenigen Fällen eingesetzt wurde
und die weit größere Gefahr für die Freiheitsrechte von einem
anderen technischen Instrumentarium ausgeht. Das in Arti-
kel 10 GG gewährleistete Fernmeldegeheimnis, schrieb der ehe-
malige Verfassungsrichter Jürgen Kühling schon lange vor den
Enthüllungen Edward Snowdens, »darf man getrost als Total-
verlust abschreiben, nachdem inzwischen buchstäblich jedes
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Telefonat abgehört wird, sei es – in geringerem Maße – durch
legale Maßnahmen staatlicher Behörden, sei es – umfassend,
durch fremde Geheimdienste« (Grundrechte-Report 2003,
S. 15). – Was vielen damals als übertriebene »Spökenkiekerei«
vorgekommen sein mag, hat sich mittlerweile bitter bewahr-
heitet: Internet und Telekommunikation haben inzwischen ein
globales Panoptikum entstehen lassen, das alle Nutzer und
Nutzerinnen dieser modernen Kommunikationsmittel für die
Geheimdienste, aber auch für mächtige Internetfirmen wie
Google und Facebook zu gläsernen Subjekten verwandelt hat.
»Die digitale Durchleuchtung der Privatsphäre und ganzer Ge-
sellschaften«, so Rolf Gössner, stellt »alle Betroffenen millio-
nenfach unter Generalverdacht, führt zu massenhafter Verlet-
zung von Persönlichkeitsrechten, stellt verbriefte Grundrechte,
ja die Demokratie in Frage« (Grundrechte-Report 2014, S. 17).
Kann angesichts einer Überwachung solchen Ausmaßes wirk-
lich noch von einer »freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung« gesprochen werden, wie sie das Grundgesetz als ver-
pflichtendes Essential unserer Gesellschaft vorschreibt?

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen?

Es sind keineswegs nur ausländische Geheimdienste wie die
NSA, die sich eifrig der Methoden elektronischer Massenaus-
forschung bedienen. So beteiligt sich auch der deutsche Bun-
desnachrichtendienst munter an der globalen Spitzelei und
dem florierenden Ringtausch grundrechtlich geschützter Perso-
nendaten zwischen »befreundeten« Geheimdiensten. Auf der
Liste der dabei benutzten sog. Selektoren, also der Zieldaten,
befinden sich nicht nur Telefonnummern und E-Mail-Adressen
von Privatpersonen, sondern auch solche deutscher Ministeri-
en, Dienststellen der EU und anderer europäischer Regierun-
gen. Dass es bei der Überwachung nur um das Aufspüren von
Terroristen geht, hat sich damit endgültig als Legende ent-
puppt.

Die Aufklärung »geheimdienstliche(r) Tätigkeiten (…) für
eine fremde Macht« ist eigentlich gesetzliche Aufgabe der Ver-
fassungsschutzbehörden (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 Bundesverfassungs-
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schutzgesetz). Aber der Verfassungsschutz scheint sich wie die
berühmten drei chinesischen Affen zu verhalten: nichts hören,
nichts sehen, nichts sagen. Dieser Eindruck täuscht allerdings:
Auf der einen Seite wurden Persönlichkeiten aus dem linken
Spektrum wie Rolf Gössner und Bodo Ramelow jahrzehnte-
lang überwacht (vgl. Burkhard Hirsch, Grundrechte-Report
2011, S. 192). Auf der anderen Seite wurden kriminelle V-Leute
in der Neonaziszene mit hohen Geldbeträgen alimentiert, die
nicht zuletzt für Propagandamittel und zur organisatorischen
Stärkung dieser Szene eingesetzt wurden. Und als die Polizei
den Mitgliedern des NSU auf den Fersen war, hat der Verfas-
sungsschutz in Thüringen die Ermittlungen torpediert. In wel-
chem Maße die »Verfassungsschützer« und ihre V-Leute in
Morde und andere Gewalttaten der Neonazis verstrickt sind,
konnte selbst durch mehrere parlamentarische Untersuchungs-
ausschüsse nicht aufgeklärt werden; etliches spricht indessen
für eine systematische Vertuschung durch die Ämter (vgl. Hei-
ner Busch, Grundrechte-Report 2013, S. 16). Angesichts dieses
Befundes wäre aus demokratischer Sicht zu erwarten, dass
deren verfassungsgefährdende Umtriebe empfindlich beschnit-
ten und einer wirksamen und nicht nur platonischen Kontrolle
unterworfen werden. Aber weit gefehlt: Im Jahre 2015 erhielt
das Bundesamt (noch) mehr Befugnisse, mehr Personal und
mehr Geld (siehe Till Müller-Heidelberg in diesem Band,
S. 150 ff.).

Auch das Instrumentarium zur Überwachung der gesamten
Telekommunikation durch »Sicherheitsbehörden« wurde im
letzten Jahr ausgeweitet. Den Verdikten des Bundesverfas-
sungsgerichts sowie des Europäischen Gerichtshofes zum Trotz
wurde vom deutschen Gesetzgeber zum zweiten Mal die Spei-
cherung sämtlicher Verkehrsdaten der Telekommunikation auf
Vorrat (»Vorratsdatenspeicherung«) beschlossen. Die oben zi-
tierte düstere Prognose von Jürgen Kühling, dass das Fernmel-
degeheimnis als Totalverlust abgeschrieben werden könne, hat
sich damit vollständig bewahrheitet. In Krisenzeiten, dieser
Eindruck drängt sich jedenfalls auf, betrachten viele Politiker
die Freiheitsrechte als nebensächlichen Rechtsklimbim, der nur
für Sonntagsreden taugt.


